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1 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verord-

nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). 

 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 

11.06.2013 (BGBI. I S. 1548). 

 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 

18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

22.07.2011 (BGBl. I S. 1509). 

2 Rechtsgrundlage der Örtlichen Bauvorschriften 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. S. 357) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 

11.11.2014 (GBl. S. 501) 

3 Anhang zum Bebauungsplan 

 Pflanzenliste folgt 

4 Anlagen des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvor-

schriften 

 Begründung   

 Gutachten Verkehr folgt  

 Gutachten Artenschutz folgt 

5 Geltungsbereich 

Der genaue räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil 

zum Bebauungsplan.  

 

Sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie 

frühere baupolizeiliche Vorschriften treten außer Kraft. 

 

 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/9gc/
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

A1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-11 BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

A1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet 

(§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind (§ 4 Abs. 2 BauNVO): 

– Wohngebäude, 

– die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störenden 

Handwerksbetriebe, 

– Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 

 

Nicht zulässig im Sinne des § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sind:  

– Schank- und Speisewirtschaften. 

 

Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungs-

plans und damit nicht zulässig (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

A2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 

Entsprechend Planeinschrieb-Nutzungsschablone sind festgesetzt: 

– Obergrenze der Grundflächenzahl, 

– Größe der Geschossfläche der baulichen Anlage von übereinander liegenden  

Geschossen, 

– Zahl der Vollgeschosse, 

– Höhe der baulichen Anlagen. 

A2.1 Obergrenze der Grundflächenzahl  

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Grundflächenzahl als maximal 

zulässige Grundflächenzahl festgesetzt.  

A2.2 Größe der Geschossfläche der baulichen Anlage von übereinan-

der liegenden Geschossen 

(§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. §16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 

Die Größe der Geschossfläche des Obergeschosses der baulichen Anlage ist auf 

maximal 50% der Größe der Geschossfläche des Erdgeschosses begrenzt.  
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A2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Gemäß Planeinschrieb-Nutzungsschablone ist die Zahl der Vollgeschosse als ma-

ximal zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt.  

A2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen bemisst sich nach der maximalen Gebäudehöhe 

in Verbindung mit der Bezugshöhe (BZH) entsprechend den Planeinschrieben. 

 

Die Bezugshöhe (BZH) ergibt sich aus dem Schnittpunkt des vorhandenen Ge-

lände hangseits und der Gebäudewand. Ergeben sich durch die Geländeoberflä-

che und/oder durch Gebäuderücksprünge unterschiedliche Bezugshöhen, so ist 

die im Mittel gemessene Höhe hangseits maßgebend. 

 

Die maximale Höhe des Gebäudes wird zwischen der festgesetzten Bezugshöhe 

(BZH) und der Oberkante Attika gemessen.  

Die maximale Gebäudehöhe darf für das Obergeschoss (Verweis auf A2.2) bis zu 

einer maximalen Gebäudehöhe von 7,80 überschritten werden.  

A3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

E: offene Bauweise: zulässig sind nur Einzelhäuser. 

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind im zeich-

nerischen Teil des Bebauungsplans durch Baugrenzen festgesetzt. 

A5 Mindestmaß der Baugrundstücke 

(§ 9 Abs. 3 BauGB) 

Die Mindestgröße im Plangebiet für Baugrundstücke beträgt 800 m².  

A6 Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 19 BauGB i.V.m. § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO) 

Soweit es sich um Gebäude handelt, werden im Plangebiet untergeordnete Ne-

benanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO pro Grundstück 

zahlenmäßig auf 1 und größenmäßig auf 25 m³ Bruttorauminhalt begrenzt.  

 

Ausgenommen hiervon sind Mülleinhausungen und überdachte Fahrradabstell-

plätze. 
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A7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohnge-

bäuden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Entsprechend Planeinschrieb – Nutzungsschablone ist die Zahl der Wohnungen 

(WE) je Wohngebäude auf max. 2 begrenzt. 

A8 Private Grünfläche 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Die private Grünfläche erhält die Zweckbestimmung „Hausgarten“. 

A9 Flächen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A9.1 Dezentrale Rückhaltung des Niederschlagswassers / Dachde-

ckung 

Im Plangebiet ist eine in Schmutz- und Regenwasser getrennte Abwasserbeseiti-

gung einzurichten. Zum Zwischenspeichern und zur gedrosselten Ableitung des 

Niederschlagswassers von Dachflächen sind begrünten Dachflächen anzulegen, 

von denen das abfließende Oberflächenwasser ohne weitere Drosselung in den 

öffentlichen Regenwasserkanal geleitet werden kann. Absprache 

 
Dacheindeckungen, sowie Kehlbleche, Randanschlüsse, Dachrinnen, Fallrohre 

und ähnliche der Verwitterung ausgesetzten Teile der Gebäudehülle aus Zink, 

Blei, Kupfer, deren Legierungen und anderen Materialien, bei denen durch Aus-

waschungen Schadstoffe in den Untergrund gelangen können, sind nicht zuläs-

sig. Absprache 

A9.2 Oberflächenbelag Erschließungswege/Stellplätze 

Der Oberflächenbelag privater Erschließungswege und offener sowie überdachter 

Stellplätze (Carports) ist mit wasserdurchlässigen Belägen wie Pflaster, Rasen-

pflaster, Rasengittersteinen oder Schotterrasen o.ä. herzustellen. 

A9.3 Begrünung der Dächer von Hauptgebäuden und Garagen 

Flachdächer (0° bis 10°) von Gebäuden, Garagen und Carports mit Ausnahme 

von Terrassen und Glasdächern sind extensiv mit einer mindestens 10 cm dicken 

Substratschicht dauerhaft zu begrünen. Eine intensive Begrünung ist ebenfalls zu-

lässig.  

A9.4 Außenbeleuchtung 
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Für die gesamte Außenbeleuchtung des Plangebiets sind zur Schonung der 

nachtaktiven Tierarten ausschließlich Natriumdampflampen und insektendichte 

Lampengehäuse, die kein Streulicht erzeugen (z.B. Planflächenstrahler) zu ver-

wenden. 

A10 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen 

und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-

gen Bepflanzungen sowie von Gewässern 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

A10.1 Pflanzbindung 

 

pb Pflanzbindung – Einzelbäume  

Die mit Pflanzbindung belegten Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten und zu 

pflegen. Insbesondere während der Bauphase sind die Bäume durch geeignete 

Maßnahmen vor mechanischen Beeinträchtigungen zu schützen. Der Wurzelraum 

der Bäume ist vor Befahrung zu sichern. Abgängige Bäume sind gleichwertig zu 

ersetzen.  

A10.2 Pflanzzwang 

 

Die als Pflanzzwänge festgesetzten Maßnahmen sind fachgerecht herzustellen 

und dauerhaft zu unterhalten, zu pflegen und bei Ausfall zu ersetzen. Zur Verwen-

dung kommende Pflanzen und Materialien müssen den entsprechenden Quali-

tätsnormen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden. 

An den dargestellten Standorten sind entsprechend den nachfolgend aufgeführ-

ten Festsetzungen Pflanzungen vorzunehmen. 

 

Pflanzzwang 1 (pz 1) – Begrünung der privaten Grundstücksfläche 

Mindestens 50 % der privaten Grundstücksflächen sind als Grünfläche gärtnerisch 

anzulegen und zu unterhalten.  

Pro 200 m² nicht überbauter Grundstücksfläche ist ein standortgerechter Laub- 

oder Obstbaum gemäß Pflanzliste im Anhang zu pflanzen. Pflanzbindung Einzel-

bäume sowie sonstige bestehende Bäume werden angerechnet.  

Der Stammumfang zum Zeitpunkt der Pflanzung hat mindestens 16 cm zu betra-

gen (gemessen in 1,00 m Höhe). 

 

Pflanzzwang 2 (pz 2) – Extensive Dachbegrünung 

Flachdächer und bis zu 10° geneigte Dachflächen, die keine Aufenthaltsfunktion 

erfüllen, sind auf einer kulturfähigen Substratschicht von mindestens 10 cm dau-

erhaft zu begrünen.  
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anla-

gen/Dachgestaltung 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

Dachform/-neigung  

Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigungen von 0-10° entsprechend 
Planeinschrieb. 

Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Bauteile und untergeordnete Dächer 

wie Vordächer und Dachaufbauten sowie Nebenanlagen in Form von Gebäuden. 

 

Dachdeckung 

Flachdächer von 0°-10° sind zu begrünen.  

B2 Werbeanlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung an der Gebäudefassade, nur 

bis zu einer Gesamtfläche von 1 m² und nur bis zur Höhe der Traufe zulässig.  

Unzulässig sind Werbeanlagen mit wechselndem, bewegten oder laufendem Licht 

sowie Booster (Lichtwerbung am Himmel).  

B3 Einfriedungen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Einfriedungen entlang von Grundstücksseiten, die an öffentliche Verkehrsflächen 

angrenzen, sind 0,50 m von der Hinterkante Bordstein zurückzusetzen und als le-

bende Einfriedungen oder als blickoffenen Zäune, bis zu einer maximalen Höhe 

von 1,25 m zulässig. 

B4 Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)  

Abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gilt folgende Stellplatzverpflichtung: 

Bei der Errichtung der Gebäude sind je Wohnung 1,5 geeignete Stellplätze herzu-

stellen. Sofern sich bei der Berechnung der Stellplätze Bruchzahlen ergeben ist 

auf die nächste volle Zahl aufzurunden.  
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C HINWEISE 

C1 Bodendenkmale 

 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte archäologische Funde ent-

deckt werden. Diese sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt Baden Württem-

berg anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werk-

tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die 

Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der 

Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

C2 Bodenschutz 

(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO) 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetz-

tes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV, DIN 

19731, DIN 18915) wird hingewiesen. 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Veränderun-

gen der Erdoberfläche ist auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit 

dem Boden zu achten und jegliche Bodenbelastung auf das unvermeidbare Maß 

zu beschränken.  

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Der Bodenaushub ist, soweit möglich, im Plangebiet zur Geländegestaltung auf 

den Baugrundstücken selbst wieder einzubauen. Überschüssiger Bodenaushub 

ist zu vermeiden.  

(§ 1a Abs. 1 BauGB und § 10 Nr. 3 LBO). 

C3 Nutzung der Solarenergie 

 

Solaranlagen sind im Plangebiet allgemein zu empfehlen. 

C4 Versorgungsleitungen, Verteileranlagen 

(§ 126 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO) 

Die Stadt Weinstadt ist gem. § 126 Abs. 1 BauGB berechtigt, auf Anliegergrund-

stücken Straßenbeleuchtungsmasten und gem. § 14 BauNVO ausnahmsweise 

Verteilerkästen und Fernmeldeanlagen zu erstellen bzw. erstellen zu lassen.  
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D VERFAHRENSVERMERKE   

 

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat …………… 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses …………… 

§ 2 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit  …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 3 Abs. 1 BauGB 

Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstige Träger  …………… 

öffentlicher Belange   

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 u. § 4 Abs. 1 BauGB 

Auslegungsbeschluss des Planentwurfes durch den Gemeinderat …………… 

 

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs  …………… 

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB 

Einholung von Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger  …………… 

öffentlicher Belange zum Planentwurf und Benachrichtigung von  

der öffentlichen Auslegung  

§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 

BauGB 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes …………… 

§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW 

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften …………… 

§ 74 Abs. 1 und 7 LBO mit §9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW 

Hiermit wird bestätigt, dass dieser Textteil (Planungsrechtliche Festsetzungen 

und örtliche Bauvorschriften) dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats ent-

spricht (Ausfertigung). 

Weinstadt, den  …………… 

 

 

 

Thomas Deißler, 1. Bürgermeister 

  

Inkrafttreten des Bebauungsplanes  …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung  

§ 10 Abs. 3 BauGB 

Inkrafttreten der Örtlichen Bauvorschriften …………… 

durch ortsübliche Bekanntmachung 

§ 10 Abs. 3 BauGB 
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E ANHANG 

 

 

Pflanzliste folgt 

 

 


